
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/5/4 1Ob235/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1955

Norm

ABGB §879 BIIg

ABGB §934

ABGB §1444

Rechtssatz

Ist bei Bestand eines gegenseitigen Vertrages Leistung und Gegenleistung ausgetauscht worden, so geht es nicht an,

daß sich nach der einverständlichen Au6ösung einer der Vertragsteile auf den Standpunkt stellt, daß dem nun

aufgegebenen (Mietrechte) Rechte ein wesentlich höherer Wert zukomme als dem von ihm bisher geleisteten Zins

entspreche. Ein solches Verhalten verstieße gegen die guten Sitten und kann keinen gesetzlichen Schutz finden.
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